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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2021/125 DER KOMMISSION 

vom 28. Januar 2021 
zur Eintragung eines Namens in das Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der 

geschützten geografischen Angaben („Huile de noix du Périgord“ (g. U.)) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 
über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (1), insbesondere auf Artikel 52 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Antrag Frankreichs auf Eintragung des Namens „Huile de noix du Périgord“ wurde gemäß Artikel 50 Absatz 2 
Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 im Amtsblatt der Europäischen Union (2) veröffentlicht. 

(2) Da bei der Kommission kein Einspruch gemäß Artikel 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 eingegangen ist, sollte 
der Name „Huile de noix du Périgord“ eingetragen werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Name „Huile de noix du Périgord“ (g. U.) wird eingetragen. 

Mit dem in Absatz 1 genannten Namen wird ein Erzeugnis der Klasse 1.5 „Fette (Butter, Margarine, Öle usw.)“ gemäß 
Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 668/2014 der Kommission (3) ausgewiesen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 28. Januar 2021.  

Für die Kommission, 
im Namen der Präsidentin, 

Janusz WOJCIECHOWSKI 
Mitglied der Kommission     

(1) ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1. 
(2) ABl. C 308 vom 17.9.2020, S. 22. 
(3) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 668/2014 der Kommission vom 13. Juni 2014 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 

(EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. 
L 179 vom 19.6.2014, S. 36). 
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2021/126 DER KOMMISSION 

vom 28. Januar 2021 

zur Eintragung eines Namens in das Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der 
geschützten geografischen Angaben („Rudarska greblica“ (g. g. A.)) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 
über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (1), insbesondere auf Artikel 52 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Antrag Kroatiens auf Eintragung des Namens „Rudarska greblica“ wurde gemäß Artikel 50 Absatz 2 Buchstabe a 
der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 im Amtsblatt der Europäischen Union (2) veröffentlicht. 

(2) Da bei der Kommission kein Einspruch gemäß Artikel 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 eingegangen ist, sollte 
der Name „Rudarska greblica“ eingetragen werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Name „Rudarska greblica“ (g. g. A.) wird eingetragen. 

Mit dem in Absatz 1 genannten Namen wird ein Erzeugnis der Klasse 2.3. „Backwaren, feine Backwaren, Süßwaren, 
Kleingebäck“ gemäß Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 668/2014 der Kommission (3) ausgewiesen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 28. Januar 2021  

Für die Kommission, 
im Namen der Präsidentin, 

Janusz WOJCIECHOWSKI 
Mitglied der Kommission     

(1) ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1. 
(2) ABl. C 309 vom 18.9.2020, S. 17. 
(3) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 668/2014 der Kommission vom 13. Juni 2014 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 

(EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. 
L 179 vom 19.6.2014, S. 36). 
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2021/127 DER KOMMISSION 

vom 3. Februar 2021 

zur Festlegung der Anforderungen an das Einführen von Verpackungsmaterial aus Holz für die 
Beförderung bestimmter Waren mit Ursprung in bestimmten Drittländern in das Gebiet der Union 
und für Pflanzengesundheitskontrollen bei diesem Material sowie zur Aufhebung des 

Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/1137 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über 
Maßnahmen zum Schutz vor Pflanzenschädlingen, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 228/2013, (EU) 
Nr. 652/2014 und (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 
69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG und 2007/33/EG des Rates (1), 
insbesondere auf Artikel 41 Absatz 3, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche 
Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und 
der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) 
Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) 
Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG 
und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 
96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (2), insbesondere auf Artikel 22 
Absatz 3 und Artikel 52, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1137 der Kommission (3) regelt die Pflanzengesundheitskontrollen und die 
Maßnahmen, die bei Holzverpackungsmaterial zu ergreifen sind, das für den Transport spezifizierter Waren mit 
Ursprung in Belarus und China verwendet wird, und er galt bis zum 30. Juni 2020. Diese Vorschriften galten 
zusätzlich zu den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2125 der Kommission (4) hinsichtlich 
besonderer amtlicher Kontrollen bei Verpackungsmaterial aus Holz. 

(2) Die von den Mitgliedstaaten auf der Grundlage des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/1137 durchgeführten 
Pflanzengesundheitskontrollen haben ergeben, dass die Kennzeichnung von Verpackungsmaterial aus Holz, das für 
die Beförderung bestimmter Waren mit Ursprung in Belarus und China verwendet wird, nicht immer mit der 
Verordnung (EU) 2016/2031 in Einklang steht. Darüber hinaus haben die Pflanzengesundheitskontrollen, die von 
den Mitgliedstaaten auf der Grundlage ihrer in TRACES und zuvor im webbasierten System EUROPHYT- 
Beanstandungen erfassten Risikobewertungen durchgeführt wurden, ergeben, dass die Kennzeichnung von 
Verpackungsmaterial aus Holz, das für die Beförderung bestimmter Waren mit Ursprung in Indien verwendet wird, 
nicht immer mit der genannten Verordnung in Einklang steht. 

(3) Die von den Mitgliedstaaten festgestellten Verstöße zeigen, dass das Risiko der Einschleppung lebender Schädlinge 
mit dem Verpackungsmaterial aus Holz besteht, das für die Beförderung bestimmter Waren aus diesen drei 
Ursprungsländern, nämlich Belarus, China und Indien, verwendet wird, und dass diese Waren besonderen 
Kontrollen unterzogen werden sollten. 

(4) Um die Folgen solcher Verstöße künftig zu vermeiden, sollten Maßnahmen in Bezug auf Verpackungsmaterial aus 
Holz für die Beförderung bestimmter Waren mit Ursprung in Belarus, China und Indien erlassen werden. 

(1) ABl. L 317 vom 23.11.2016, S. 4. 
(2) ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1. 
(3) Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1137 der Kommission vom 10. August 2018 betreffend Überwachung, Pflanzengesundheits

kontrollen und zu ergreifende Maßnahmen bei Holzverpackungsmaterial für den Transport von Waren mit Ursprung in bestimmten 
Drittländern (ABl. L 205 vom 14.8.2018, S. 54). 

(4) Delegierte Verordnung (EU) 2019/2125 der Kommission vom 10. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/625 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für die Durchführung besonderer amtlicher Kontrollen bei 
Verpackungsmaterial aus Holz, für die Meldung bestimmter Sendungen und für bei festgestellten Verstößen gegebenenfalls zu 
ergreifende Maßnahmen (ABl. L 321 vom 12.12.2019, S. 99). 

DE Amtsblatt der Europäischen Union 4.2.2021                                                                                                                                             L 40/3   



(5) Im Hinblick auf eine bessere Vorbereitung der Behörden, die die jeweiligen Pflanzengesundheitskontrollen 
durchführen, sollten die mit der Einfuhr der spezifizierten Waren mit Verpackungsmaterial aus Holz befassten 
zuständigen Behörden oder Unternehmer der zuständigen Behörde der Grenzkontrollstelle der ersten Ankunft 
Mitteilung machen, sobald sie von der Ankunft des betreffenden Verpackungsmaterials aus Holz Kenntnis haben. 

(6) Das Verpackungsmaterial aus Holz von Sendungen mit den spezifizierten Waren sollte regelmäßig Pflanzengesund
heitskontrollen unterzogen werden. Auf der Grundlage der ermittelten Risiken für die Pflanzengesundheit sollte der 
Anteil des eingeführten Verpackungsmaterials aus Holz der spezifizierten Waren, der diesen Kontrollen unterzogen 
wird, nicht weniger als 15 % betragen, um sicherzustellen, dass eine repräsentative Stichprobe kontrolliert wird. 

(7) Das Verpackungsmaterial aus Holz und die spezifizierten Waren sollten den Unionsvorschriften über die 
zollamtliche Überwachung unterliegen, bis die einschlägigen Pflanzengesundheitskontrollen abgeschlossen sind, 
damit gewährleistet ist, dass der freie Verkehr mit diesen Waren im Gebiet der Union keine pflanzengesundheitlichen 
Risiken birgt. 

(8) Die Pflanzengesundheitskontrollen sollten an der Grenzkontrollstelle der ersten Ankunft im Gebiet der Union oder 
an Kontrollstellen gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/625 durchgeführt werden, 
um sicherzustellen, dass diese Kontrollen in den am besten geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden. 

(9) Für die Zwecke der Rechtsklarheit sollte der Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1137 aufgehoben und durch die 
vorliegende Verordnung ersetzt werden, um den Verordnungen (EU) 2016/2031 und (EU) 2017/625 Rechnung zu 
tragen, die seit dem 14. Dezember 2019 gelten. 

(10) Damit die Mitgliedstaaten Zeit haben, sich auf die Anforderungen dieser Verordnung einzustellen, sollte sie ab dem 
1. März 2021 gelten. 

(11) Diese Verordnung sollte bis zum 31. Dezember 2023 gelten, damit genügend Zeit bleibt, um die Lage zu beobachten 
und festzustellen, ob das Verpackungsmaterial aus Holz und die entsprechenden Sendungen mit der vorliegenden 
Verordnung und der Verordnung (EU) 2016/2031 in Einklang stehen. 

(12) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

Mit dieser Verordnung werden Anforderungen an das Einführen von Verpackungsmaterial aus Holz bestimmter Waren aus 
den im Anhang aufgeführten Drittländern in das Gebiet der Union und für Pflanzengesundheitskontrollen festgelegt, um 
die Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/2031 zu gewährleisten. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Verpackungsmaterial aus Holz“ Holzprodukte in Form von Kisten, Kistchen, Verschlägen, Trommeln und ähnlichen 
Verpackungsmitteln, Flachpaletten, Boxpaletten und anderen Ladungsträgern sowie Palettenaufsatzwänden und 
Stauholz, unabhängig davon, ob sie tatsächlich bei der Beförderung von Gegenständen jeglicher Art eingesetzt werden; 
Rohholz mit einer Stärke von 6 mm oder weniger, verarbeitetes Holz, das unter Verwendung von Leim, Hitze oder 
Druck oder einer Kombination daraus hergestellt wurde, sowie Stauholz zur Stützung von Holzsendungen, das aus 
Holz besteht, das dem Holz in der Sendung in Art und Qualität entspricht, sind ausgeschlossen; 
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2. „spezifizierte Waren“ Waren, die alle der folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Sie haben ihren Ursprung in den im Anhang aufgeführten Drittländern; 

b) sie werden zumindest bis zur Grenzkontrollstelle der ersten Ankunft von Verpackungsmaterial aus Holz unterstützt, 
geschützt oder getragen; 

c) sie verfügen über die jeweiligen Codes der Kombinierten Nomenklatur (KN) oder TARIC-Codes und die 
entsprechenden Beschreibungen in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates (5), die im Anhang 
aufgeführt sind. 

Artikel 3 

Anforderungen an das Einführen von Verpackungsmaterial aus Holz in das Gebiet der Union 

Verpackungsmaterial aus Holz darf nur dann in das Gebiet der Union verbracht werden, wenn die beiden folgenden 
Anforderungen erfüllt sind: 

1. Die zuständigen Behörden oder Unternehmer, die für das Einführen des betreffenden Verpackungsmaterials aus Holz 
verantwortlich sind oder die von der Ankunft dieses Materials in das Gebiet der Union Kenntnis haben, teilen der 
zuständigen Behörde der Grenzkontrollstelle der ersten Ankunft im Voraus mit, dass das betreffende Verpackungs
material aus Holz in das Gebiet der Union eingeführt wird; 

2. die Pflanzengesundheitskontrollen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der vorliegenden Verordnung ergeben, dass 
das betreffende Verpackungsmaterial aus Holz die Anforderungen von Artikel 43 Absatz 1 Buchstaben a und b der 
Verordnung (EU) 2016/2031 erfüllt. 

Artikel 4 

Pflanzengesundheitskontrollen 

(1) Die zuständigen Behörden 

a) führen regelmäßige Pflanzengesundheitskontrollen an Verpackungsmaterial aus Holz von Sendungen der spezifizierten 
Waren an einem der folgenden Orte durch: 

i) an der Grenzkontrollstelle der ersten Ankunft im Gebiet der Union; 

ii) an Kontrollstellen gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/625; 

b) legen die Häufigkeit der Pflanzengesundheitskontrollen gemäß Buchstabe a dieses Absatzes fest. 

(2) Der in Absatz 1 Buchstabe b genannte Prozentsatz darf nicht weniger als 15 % der Sendungen der spezifizierten 
Waren betragen. 

(3) Bis zum Abschluss der Kontrollen gemäß Absatz 1 Buchstabe a bleiben dieses Verpackungsmaterial aus Holz und die 
jeweiligen spezifizierten Waren: 

a) unter zollamtlicher Überwachung gemäß Artikel 134 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013, und 

b) unter Überwachung der zuständigen Behörde. 

(4) Abweichend von Absatz 3 kann die Zollbehörde zulassen, dass spezifizierte Waren nicht gemäß den Buchstaben a 
und b des genannten Absatzes unter Überwachung gehalten werden, wenn der für die Sendung verantwortliche 
Unternehmer das Verpackungsmaterial aus Holz von diesen spezifizierten Waren trennt, sofern dies technisch möglich ist. 

Artikel 5 

Aufhebung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/1137 

Der Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1137 wird aufgehoben. 

(5) Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den 
Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1). 
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Artikel 6 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt vom 1. März 2021 bis zum 31. Dezember 2023. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 3. Februar 2021  

Für die Kommission 
Die Präsidentin 

Ursula VON DER LEYEN     
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ANHANG 

Spezifizierte Waren, entsprechende Codes der Kombinierten Nomenklatur (KN) oder TARIC-Codes 
und Ursprungsland 

Beschreibung der Ware 
Codes der Kombinierten 
Nomenklatur (KN) oder 

TARIC-Codes 
Ursprungsland 

Tonschiefer, auch grob behauen oder durch Sägen oder auf 
andere Weise lediglich zerteilt, in Blöcken oder in quadratischen 
oder rechteckigen Platten 

2514 Belarus, China, Indien 

Marmor, Travertin, Ecaussine und andere Werksteine aus Kalk
stein, mit einem Schüttgewicht von 2,5 oder mehr, und Alaba
ster, auch grob behauen oder durch Sägen oder auf andere Weise 
lediglich zerteilt, in Blöcken oder in quadratischen oder recht
eckigen Platten 

2515 Belarus, China, Indien 

Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein und andere Werksteine, auch 
grob behauen oder durch Sägen oder auf andere Weise lediglich 
zerteilt, in Blöcken oder in quadratischen oder rechteckigen 
Platten 

2516 Belarus, China, Indien 

Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisig
bündeln oder ähnl. Formen; Holz in Form von Plättchen oder 
Schnitzeln; Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuss, auch zu 
Pellets, Briketts, Scheiten oder ähnlichen Formen zusammenge
presst 

4401 Belarus, China, Indien 

Kisten, Kistchen, Verschläge, Trommeln und ähnliche Verpack
ungsmittel, aus Holz; Kabeltrommeln aus Holz; Flachpaletten, 
Boxpaletten und andere Ladungsträger, aus Holz; Palettenauf
satzwände aus Holz (ausg. Warenbehälter [Container], ihrer 
Beschaffenheit nach für eine oder mehrere Beförderungsarten 
besonders bestimmt und ausgestattet) 

4415 Belarus, China, Indien 

Pflastersteine, Randsteine und Pflasterplatten, aus Naturstein 
(ausg. Schiefer) 

6801 Belarus, China, Indien 

Bearbeitete Werksteine (ausgenommen Schiefer) und Waren 
daraus, ausgenommen Waren der Position 6801; Würfel und 
dergleichen für Mosaike aus Naturstein (einschließlich Schiefer), 
auch auf Unterlagen; Körnungen, Splitter und Mehl von Natur
stein (einschließlich Schiefer), künstlich gefärbt 

6802 Belarus, China, Indien 

Tonschiefer, bearbeitet, und Waren aus Tonschiefer oder aus 
Pressschiefer (ausg. Körner [Granalien], Splitt und Mehl aus 
Schiefer; Mosaiksteine und dergl.; Schiefergriffel, gebrauchsfer
tige Schiefertafeln, und Tafeln, zum Schreiben oder Zeichnen) 

6803 Belarus, China, Indien 

Keramische Fliesen, Boden- und Wandplatten; keramische 
Steinchen, Mosaiksteine und ähnliche Waren auch auf Unterlage 
(ausg. kieselsäurehaltige Fossilienmehle und ähnliche kieselsäu
rehaltige Erden, feuerfeste Waren, Fliesen, die zur Untersetzern 
verarbeitet sind, Ziergegenstände sowie spezielle Fliesen 
[Kacheln] für Öfen) 

6907 Belarus, China, Indien 

Bleche und Bänder, aus Aluminium 7606 Belarus, China, Indien   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2021/128 DER KOMMISSION 

vom 3. Februar 2021 

zur Festsetzung der für EGFL-Ausgaben verfügbaren Nettobeträge 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über 
die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) 
Nr. 485/2008 des Rates (1), insbesondere auf Artikel 16 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 entspricht die jährliche Obergrenze für die 
Ausgaben des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) für die Jahre 2021 bis 2027 den 
Höchstbeträgen für die Teilobergrenze für marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen, die in Anhang I der 
Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates (2) festgesetzt sind. 

(2) Mehrere Mitgliedstaaten haben der Kommission gemäß Artikel 11 Absatz 6 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) ihren Beschluss bezüglich der Kürzung des Betrags 
der Direktzahlungen gemäß Artikel 11 Absatz 1 der genannten Verordnung und das geschätzte Aufkommen aus 
der Kürzung für das Kalenderjahr 2020 mitgeteilt. Gemäß Artikel 7 Absatz 2 der genannten Verordnung wird das 
geschätzte Aufkommen aus der Kürzung der Zahlungen als Unionsförderung für Maßnahmen aus dem 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) bereitgestellt. 

(3) Mehrere Mitgliedstaaten haben der Kommission gemäß Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 ihren Beschluss mitgeteilt, einen bestimmten Prozentsatz ihrer jährlichen nationalen Obergrenze für 
Direktzahlungen für das Kalenderjahr 2020 als zusätzliche Förderung im Rahmen des ELER im Haushaltsjahr 2021 
bereitzustellen. 

(4) Mehrere Mitgliedstaaten haben der Kommission gemäß Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 ihren Beschluss mitgeteilt, einen bestimmten Betrag der Förderung im Rahmen des ELER im 
Haushaltsjahr 2021 als Mittel für Direktzahlungen für das Kalenderjahr 2020 bereitzustellen. 

(5) Die einschlägigen nationalen Obergrenzen gemäß den Anhängen II und III der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 
wurden entsprechend angepasst. 

(6) Gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 wird die Teilobergrenze für marktbezogene 
Ausgaben und Direktzahlungen des mehrjährigen Finanzrahmens gemäß Anhang I der genannten Verordnung im 
Rahmen der technischen Anpassung nach Artikel 4 der Verordnung im Anschluss an die Übertragungen zwischen 
dem ELER und den Direktzahlungen angepasst. 

(7) Daher ist es erforderlich, die für die EGFL-Ausgaben für die Haushaltsjahre 2021 bis 2027 verfügbaren Nettobeträge 
anzupassen. Im Interesse der Klarheit sollten auch die für den ELER verfügbaren Beträge veröffentlicht werden — 

(1) ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549. 
(2) Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die 

Jahre 2021 bis 2027 (ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 11). 
(3) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über 

Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 608). 
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die für die Ausgaben des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft für die Haushaltsjahre 2021 bis 2027 
verfügbaren Nettobeträge sind im Anhang aufgeführt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 3. Februar 2021  

Für die Kommission 
Die Präsidentin 

Ursula VON DER LEYEN     
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ANHANG 

Durchführungsverordnung der Kommission zur Festsetzung der für EGFL-Ausgaben verfügbaren 
Nettobeträge                                                                

(in Mio. EUR) 

Haushaltsjahr 

Mittelübertragungen an den ELER Mittelübertragungen 
aus dem ELER 

Für EGFL-Ausgaben 
verfügbare Nettobeträge Artikel 14 Absatz 1 der 

Verordnung (EU)  
Nr. 1307/2013 

Artikel 7 Absatz 2 der 
Verordnung (EU)  
Nr. 1307/2013 

Artikel 14 Absatz 2 der 
Verordnung (EU)  
Nr. 1307/2013 

2021 1 099,539 58,165 600,658 40 367,954 

2022    41 257,000 

2023    41 518,000 

2024    41 649,000 

2025    41 782,000 

2026    41 913,000 

2027    42 047,000   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2021/129 DER KOMMISSION 

vom 3. Februar 2021 

zur Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Knoblauchextrakt gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 540/2011 der Kommission 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des 
Rates (1), insbesondere auf Artikel 20 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Richtlinie 2008/127/EG der Kommission (2) wurde der Wirkstoff Knoblauchextrakt in Anhang I der 
Richtlinie 91/414/EWG des Rates (3) aufgenommen. 

(2) In Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgenommene Wirkstoffe gelten als gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 genehmigt und sind in Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der 
Kommission (4) aufgeführt. 

(3) Die Genehmigung für den Wirkstoff Knoblauchextrakt gemäß Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 540/2011 läuft am 31. August 2021 aus. 

(4) Es wurde ein Antrag auf Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Knoblauchextrakt gemäß Artikel 1 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 der Kommission (5) innerhalb der in dem genannten Artikel 
festgesetzten Frist gestellt. 

(5) Der Antragsteller hat die gemäß Artikel 6 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 erforderlichen 
ergänzenden Dossiers vorgelegt. Der berichterstattende Mitgliedstaat hat den Antrag für vollständig befunden. 

(6) Der berichterstattende Mitgliedstaat hat in Absprache mit dem mitberichterstattenden Mitgliedstaat einen Entwurf 
eines Bewertungsberichts im Hinblick auf die Erneuerung erstellt und ihn am 28. März 2019 der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die „Behörde“) und der Kommission vorgelegt. 

(7) Die Behörde hat die Kurzfassung des ergänzenden Dossiers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Behörde hat 
außerdem den Entwurf des Bewertungsberichts im Hinblick auf die Erneuerung an den Antragsteller und die 
Mitgliedstaaten zur Stellungnahme weitergeleitet und eine öffentliche Konsultation dazu auf den Weg gebracht. Die 
Behörde hat die eingegangenen Stellungnahmen an die Kommission weitergeleitet. 

(1) ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1. 
(2) Richtlinie 2008/127/EG der Kommission vom 18. Dezember 2008 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks 

Aufnahme verschiedener Wirkstoffe (ABl. L 344 vom 20.12.2008, S. 89). 
(3) Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (ABl. L 230 vom 

19.8.1991, S. 1). 
(4) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) 

Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste zugelassener Wirkstoffe (ABl. L 153 vom 11.6.2011, 
S. 1). 

(5) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Festlegung der notwendigen 
Bestimmungen für das Erneuerungsverfahren für Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (ABl. L 252 vom 19.9.2012, S. 26). 
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(8) Am 16. April 2020 hat die Behörde der Kommission ihre Schlussfolgerung (6) dazu übermittelt, ob angenommen 
werden kann, dass Knoblauchextrakt die Genehmigungskriterien gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 erfüllt. Die Kommission hat dem Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und 
Futtermittel am 16. und 17. Juli 2020 einen Bericht im Hinblick auf die Erneuerung der Genehmigung für 
Knoblauchextrakt und am 4. Dezember 2020 den Entwurf einer Verordnung zur Erneuerung der Genehmigung für 
diesen Wirkstoff vorgelegt. 

(9) In Bezug auf die Kriterien für die Bestimmung endokrinschädlicher Eigenschaften, die mit der Verordnung (EU) 
2018/605 der Kommission (7) eingeführt wurden, kam die Behörde zu dem Schluss, dass Knoblauchextrakt nicht 
die Kriterien für Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften, die schädliche Auswirkungen auf Menschen und 
Nichtzielorganismen haben können, gemäß Anhang II Nummern 3.6.5 bzw. 3.8.2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 in der durch die Verordnung (EU) 2018/605 geänderten Fassung erfüllt. 

(10) Die Kommission forderte den Antragsteller auf, zu der Schlussfolgerung der Behörde und gemäß Artikel 14 Absatz 1 
Unterabsatz 3 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 zum Bericht im Hinblick auf die Erneuerung 
Stellung zu nehmen. Die daraufhin vom Antragsteller vorgelegte Stellungnahme wurde eingehend geprüft. 

(11) In Bezug auf einen oder mehrere repräsentative Verwendungszwecke mindestens eines Pflanzenschutzmittels mit 
dem Wirkstoff Knoblauchextrakt wurde festgestellt, dass die Genehmigungskriterien gemäß Artikel 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erfüllt sind. 

(12) Die Risikobewertung zur Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Knoblauchextrakt stützt sich auf eine 
begrenzte Zahl repräsentativer Verwendungszwecke, wodurch jedoch nicht die Verwendungszwecke beschränkt 
werden, für die Knoblauchextrakt enthaltende Pflanzenschutzmittel zugelassen werden dürfen. 

(13) Die Genehmigung für Knoblauchextrakt sollte daher erneuert werden. 

(14) Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(15) Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1160 der Kommission (8) wurde die Laufzeit der Genehmigung für 
Knoblauchextrakt bis zum 31. August 2021 verlängert, damit das Erneuerungsverfahren vor dem Auslaufen der 
Genehmigung für diesen Wirkstoff abgeschlossen werden kann. Da die Erneuerung der Genehmigung jedoch vor 
Ablauf dieser verlängerten Laufzeit beschlossen wurde, sollte die vorliegende Verordnung ab dem 1. März 2021 
gelten. 

(16) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen 
Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Erneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff 

Die Genehmigung für den Wirkstoff Knoblauchextrakt wird gemäß Anhang I erneuert. 

(6) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance garlic extract, EFSA Journal 2020;18(6):6116 
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020,6116https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020,6116 

(7) Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission vom 19. April 2018 zur Änderung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
durch die Festlegung wissenschaftlicher Kriterien für die Bestimmung endokrinschädlicher Eigenschaften (ABl. L 101 vom 20.4.2018, 
S. 33). 

(8) Durchführungsverordnung (EU) 2020/1160 der Kommission vom 5. August 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Laufzeit der Genehmigung für die Wirkstoffe Aluminiumammoniumsulfat, 
Aluminiumsilicat, Blutmehl, Calciumcarbonat, Kohlendioxid, Teebaumextrakt, Rückstände aus der Fettdestillation, Fettsäuren C7 bis 
C20, Knoblauchextrakt, Gibberellinsäure, Gibberellin, hydrolysierte Proteine, Eisensulfat, Kieselgur (Diatomeenerde), Pflanzenöl/ 
Rapsöl, Kaliumhydrogencarbonat, Quarzsand, Fischöl, Repellents (Geruch) tierischen oder pflanzlichen Ursprungs/Schafsfett, 
geradkettige Lepidopterenpheromone, Tebuconazol und Harnstoff (ABl. L 257 vom 6.8.2020, S. 29). 
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Artikel 2 

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 

Der Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird gemäß Anhang II der vorliegenden Verordnung 
geändert. 

Artikel 3 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. März 2021. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 3. Februar 2021  

Für die Kommission 
Die Präsidentin 

Ursula VON DER LEYEN     
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ANHANG I 

Gebräuchliche Bezeichnung, Kennnummern IUPAC-Bezeichnung Reinheit  (1) Datum der Genehmigung Befristung der 
Genehmigung Sonderbestimmungen 

Knoblauchextrakt 
Marker-Komponenten: 
Diallylsulfid (DAS1), Diallyldisulfid 
(DAS2), 
Diallyltrisulfid (DAS3), Diallyltetrasulfid 
(DAS4) 

Knoblauchextrakt 1 000 g/kg 1. März 2021 29. Februar 2036 Bei der Anwendung der einheitlichen 
Grundsätze gemäß Artikel 29 
Absatz 6 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 sind die Schlussfolge
rungen des Berichts im Hinblick auf 
die Erneuerung der Genehmigung für 
Knoblauchextrakt und insbesondere 
dessen Anlagen I und II zu berücksich
tigen. 
Aus den vorgeschlagenen und unter
stützten Verwendungszwecken 
(gemäß Anlage II) ergibt sich, dass 
alle Mitgliedstaaten im Rahmen etwai
ger Verfahren für die Erteilung, Ände
rung bzw. den Widerruf von Zulas
sungen die folgenden Aspekte 
vorranging und kurzfristig berück
sichtigen sollten: 
— das Risiko für Wasserorganismen. 

CAS-Nr. 8000-78-0; 
8008-99-9 

CIPAC-Nr. 916 

(1) Nähere Angaben zur Identität und Spezifikation des Wirkstoffs sind dem Bericht im Hinblick auf die Erneuerung zu entnehmen.   
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ANHANG II 

Der Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird wie folgt geändert: 

1. In Teil A wird der Eintrag Nr. 231 zu Knoblauchextrakt gestrichen. 

2. In Teil B wird folgender Eintrag angefügt: 

Nr. Gebräuchliche Bezeichnung, 
Kennnummern IUPAC-Bezeichnung Reinheit  (1) Datum der 

Genehmigung 
Befristung der 
Genehmigung Sonderbestimmungen 

„144 Knoblauchextrakt Marker- 
Komponenten: Diallylsulfid 
(DAS1), Diallyldisulfid (DAS2), 
Diallyltrisulfid (DAS3), Dial
lyltetrasulfid (DAS4) 

Knoblauchextrakt 1 000 g/kg 1. März 2021 29. Februar 2036 Bei der Anwendung der einheitlichen Grund
sätze gemäß Artikel 29 Absatz 6 der Verord
nung (EG) Nr. 1107/2009 sind die Schlussfol
gerungen des Berichts im Hinblick auf die 
Erneuerung der Genehmigung für Knoblau
chextrakt und insbesondere dessen Anlagen I 
und II zu berücksichtigen. 
Aus den vorgeschlagenen und unterstützten 
Verwendungszwecken (gemäß Anlage II) 
ergibt sich, dass alle Mitgliedstaaten im Rah
men etwaiger Verfahren für die Erteilung, 
Änderung bzw. den Widerruf von Zulassun
gen die folgenden Aspekte vorranging und 
kurzfristig berücksichtigen sollten: 
— das Risiko für Wasserorganismen.“ 

CAS-Nr. 8000-78-0 
8008-99-9 
CIPAC-Nr. 916 

(1) Nähere Angaben zur Identität und Spezifikation des Wirkstoffs sind dem Bericht im Hinblick auf die Erneuerung zu entnehmen.   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2021/130 DER KOMMISSION 

vom 3. Februar 2021 

zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 hinsichtlich des Eintrags für das 
Vereinigte Königreich in der Liste der Drittländer, Gebiete, Zonen und Kompartimente, aus denen 
bestimmte Geflügelwaren in die Union eingeführt bzw. durch die Union durchgeführt werden 

dürfen, in Bezug auf die hochpathogene Aviäre Influenza 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2002/99/EG des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Festlegung von tierseuchenrechtlichen 
Vorschriften für das Herstellen, die Verarbeitung, den Vertrieb und die Einfuhr von Lebensmitteln tierischen Ursprungs (1), 
insbesondere auf den einleitenden Satz des Artikels 8, Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 1, Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 9 
Absatz 4, 

gestützt auf die Richtlinie 2009/158/EG des Rates vom 30. November 2009 über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen 
für den innergemeinschaftlichen Handel mit Geflügel und Bruteiern sowie für ihre Einfuhr aus Drittländern (2), 
insbesondere auf Artikel 23 Absatz 1, Artikel 24 Absatz 2 und Artikel 25 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 798/2008 der Kommission (3) regelt die Anforderungen an die Ausstellung von Veterinär
bescheinigungen für die Einfuhr von Geflügel und Geflügelerzeugnissen (im Folgenden die „Waren“) in die Union 
sowie für deren Durchfuhr durch die Union, einschließlich der Lagerung während der Durchfuhr. Demnach dürfen 
die Waren ausschließlich aus den in den Spalten 1 und 3 der Tabelle in Anhang I Teil 1 der genannten Verordnung 
gelisteten Drittländern, Gebieten, Zonen und Kompartimenten in die Union eingeführt bzw. durch die Union 
durchgeführt werden. 

(2) In der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 ist auch festgelegt, unter welchen Bedingungen ein Drittland, ein Gebiet, eine 
Zone oder ein Kompartiment als frei von der hochpathogenen Aviären Influenza (HPAI) gilt. 

(3) Im Einklang mit dem Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus 
der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (im Folgenden das „Austrittsabkommen“) und 
insbesondere nach Artikel 5 Absatz 4 des Protokolls zu Irland/Nordirland in Verbindung mit Anhang 2 dieses 
Protokolls gelten die Richtlinien 2002/99/EG und 2009/158/EG sowie die auf ihnen beruhenden Rechtsakte der 
Kommission nach Ablauf des im Austrittsabkommen vorgesehenen Übergangszeitraums für das Vereinigte 
Königreich und im Vereinigten Königreich in Bezug auf Nordirland. 

(4) Daher ist das Vereinigte Königreich, ausgenommen Nordirland, in der Tabelle in Anhang I Teil 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 798/2008 als Drittland mit bestimmten Gebieten aufgeführt, aus denen die Einfuhr bestimmter 
Geflügelwaren in die Union und ihre Durchfuhr durch die Union gestattet ist, abhängig davon, ob dort die HPAI 
auftritt. Diese Regionalisierung des Vereinigten Königreichs ist in Anhang I Teil 1 der mit der Durchführungs
verordnung (EU) 2021/24 (4) geänderten Fassung der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 festgelegt. 

(5) Am 27. Januar 2021 hat das Vereinigte Königreich das Auftreten der HPAI des Subtyps H5N8 in einem Geflügelhal
tungsbetrieb auf der Isle of Anglesey in Wales bestätigt. 

(1) ABl. L 18 vom 23.1.2003, S. 11. 
(2) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 74. 
(3) Verordnung (EG) Nr. 798/2008 der Kommission vom 8. August 2008 zur Erstellung einer Liste von Drittländern, Gebieten, Zonen und 

Kompartimenten, aus denen die Einfuhr von Geflügel und Geflügelerzeugnissen in die Gemeinschaft und ihre Durchfuhr durch die 
Gemeinschaft zugelassen ist, und zur Festlegung der diesbezüglichen Veterinärbescheinigungen (ABl. L 226 vom 23.8.2008, S. 1). 

(4) Durchführungsverordnung (EU) 2021/24 der Kommission vom 13. Januar 2021 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) 
Nr. 798/2008 hinsichtlich des Eintrags für das Vereinigte Königreich in der Liste der Drittländer, Gebiete, Zonen und Kompartimente, 
aus denen bestimmte Geflügelwaren in die Union eingeführt bzw. durch die Union durchgeführt werden dürfen, in Bezug auf die 
hochpathogene Aviäre Influenza (ABl. L 11 vom 14.1.2021, S. 1). 
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(6) Die Veterinärbehörden des Vereinigten Königreichs haben im Umkreis von 10 km eine Kontrollzone um den 
betroffenen Betrieb herum ausgewiesen sowie ein Tilgungsprogramm zur Bekämpfung der HPAI und zur 
Eindämmung der Ausbreitung dieser Seuche durchgeführt. Darüber hinaus haben die Veterinärbehörden des 
Vereinigten Königreichs bestätigt, dass sie unverzüglich die Ausstellung von Veterinärbescheinigungen für 
Sendungen mit zur Ausfuhr in die Union bestimmten Waren aus dem gesamten Hoheitsgebiet des Vereinigten 
Königreichs, ausgenommen Nordirland, ausgesetzt haben. 

(7) Das Vereinigte Königreich hat der Kommission Informationen über die Seuchenlage in seinem Hoheitsgebiet und 
über die Maßnahmen vorgelegt, die zur Verhütung einer weiteren HPAI-Ausbreitung ergriffen wurden; diese 
Informationen hat die Kommission jetzt bewertet. Auf der Grundlage dieser Bewertung sollten Beschränkungen für 
die Einfuhr in die Union von Waren aus dem von der HPAI betroffenen Gebiet in Wales, für das die Veterinär
behörden des Vereinigten Königreichs aufgrund des aktuellen Ausbruchs Beschränkungen erlassen haben, festgelegt 
werden. 

(8) Der Eintrag für das Vereinigte Königreich in der Tabelle in Anhang I Teil 1 der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 sollte 
deshalb geändert werden, um der derzeitigen Seuchenlage in diesem Drittland Rechnung zu tragen. 

(9) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I Teil 1 der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 3. Februar 2021  

Für die Kommission 
Die Präsidentin 

Ursula VON DER LEYEN     
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ANHANG 

In Anhang I Teil 1 der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 erhält der Eintrag für das Vereinigte Königreich folgende Fassung:                                                                

„GB — Verei
nigtes König
reich  (*) 

GB-0 Gesamtes Hoheitsgebiet SPF        

EP, E        

GB-1 Gesamtes Hoheitsgebiet des Vereinig
ten Königreichs ohne das Gebiet GB-2 

BPP, BPR, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRP, SRA, LT20  

N   A   

WGM        

POU, RAT  N      

GB-2 Folgendes Gebiet des Vereinigten 
Königreichs:         

GB-2.1 North Yorkshire County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 
10 km um N54.30 und W1.47 
(WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRP, SRA, LT20  

N 
P2 

1.1.2021 6.1.2021 A   

WGM  P2 1.1.2021 6.1.2021    

POU, RAT  N 
P2 

1.1.2021 6.1.2021    

GB-2.2 North Yorkshire County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 
10 km um N54.29 und W1.45 
(WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRP, SRA, LT20  

N 
P2 

1.1.2021 8.1.2021 A   

WGM  P2 1.1.2021 8.1.2021    

POU, RAT  N 
P2 

1.1.2021 8.1.2021    

GB-2.3 Norfolk County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 
10 km um N52.49 und E0.95 
(WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRP, SRA, LT20  

N 
P2 

1.1.2021 10.1.2021 A   

WGM  P2 1.1.2021 10.1.2021    

POU, RAT  N 
P2 

1.1.2021 10.1.2021    

GB-2.4 Norfolk County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 
10 km um N52.72 und E0.15 
(WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRP, SRA, LT20  

N 
P2 

1.1.2021 11.1.2021 A   

WGM  P2 1.1.2021 11.1.2021    

POU, RAT  N 
P2 

1.1.2021 11.1.2021    

GB-2.5 Derbyshire County: BPP, BPR, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRP, SRA, LT20  

N 
P2 

1.1.2021 17.1.2021 A   
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Das Gebiet in einem Umkreis von 
10 km um N52.93 und W1.57 
(WGS84-Dezimalkoordinaten) 

WGM  P2 1.1.2021 17.1.2021    

POU, RAT  N 
P2 

1.1.2021 17.1.2021    

GB-2.6 North Yorkshire County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 
10 km um N54.37 und W2.16 
(WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRP, SRA, LT20  

N 
P2 

1.1.2021 19.1.2021 A   

WGM  P2 1.1.2021 19.1.2021    

POU, RAT  N 
P2 

1.1.2021 19.1.2021    

GB-2.7 Orkney Islands: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 
10 km um N59.28 und W2.44 
(WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRP, SRA, LT20  

N 
P2 

1.1.2021 20.1.2021 A   

WGM  P2 1.1.2021 20.1.2021    

POU, RAT  N 
P2 

1.1.2021 20.1.2021    

GB-2.8 Dorset County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 
10 km um N51.06 und W2.27 
(WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRP, SRA, LT20  

N 
P2 

1.1.2021 20.1.2021 A   

WGM  P2 1.1.2021 20.1.2021    

POU, RAT  N 
P2 

1.1.2021 20.1.2021    

GB-2.9 Norfolk County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 
10 km um N52.52 und E0.96 
(WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRP, SRA, LT20  

N 
P2 

1.1.2021 23.1.2021 A   

WGM  P2 1.1.2021 23.1.2021    

POU, RAT  N 
P2 

1.1.2021 23.1.2021    

GB-2.10 Norfolk County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 
10 km um N52.52 und E0.95 
(WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRP, SRA, LT20  

N 
P2 

1.1.2021 28.1.2021 A   

WGM  P2 1.1.2021 28.1.2021    

POU, RAT  N 
P2 

1.1.2021 28.1.2021    

GB-2.11 Norfolk County: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 
10,4 km um N52.53 und E0.66 
(WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRP, SRA, LT20  

N 
P2 

1.1.2021 7.2.2021 A   

WGM  P2 1.1.2021 7.2.2021    

POU, RAT  N 
P2 

1.1.2021 7.2.2021    

GB-2.12 Devon County:  N 1.1.2021 31.1.2021 A   
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Das Gebiet in einem Umkreis von 
10 km um N50.70 und W3.36 
(WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRP, SRA, LT20 

P2 

WGM  P2 1.1.2021 31.1.2021    

POU, RAT  N 
P2 

1.1.2021 31.1.2021    

GB-2.13 Nahe Amlwch, Isle of Anglesey, Wales: 
Das Gebiet in einem Umkreis von 
10 km um N53.38 und W4.30 
(WGS84-Dezimalkoordinaten) 

BPP, BPR, DOC, DOR, 
HEP, HER, SRP, SRA, LT20  

N 
P2 

27.1.2021  A   

WGM  P2 27.1.2021     

POU, RAT  N 
P2 

27.1.2021     

(*) Im Einklang mit dem Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und insbesondere nach 
Artikel 5 Absatz 4 des Protokolls zu Irland/Nordirland in Verbindung mit Anhang 2 dieses Protokolls gelten für die Zwecke dieses Anhangs Bezugnahmen auf das Vereinigte Königreich nicht für Nordirland.“.   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2021/131 DER KOMMISSION 

vom 3. Februar 2021 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 des Rates über bestimmte spezifische 
Beschränkungen in den wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zu Irak 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 des Rates vom 7. Juli 2003 über bestimmte spezifische Beschränkungen in 
den wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zu Irak und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2465/96 (1), 
insbesondere auf Artikel 11 Buchstabe b, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 sind die staatlichen Organe, Unternehmen und Einrichtungen, 
natürlichen und juristischen Personen, Einrichtungen und Organisationen der ehemaligen Regierung Iraks 
aufgeführt, deren Mittel und wirtschaftliche Ressourcen, die am 22. Mai 2003 außerhalb von Irak belegen waren, 
gemäß dieser Verordnung einzufrieren sind. 

(2) Infolge einer technischen Überprüfung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 sollte eine Organisation 
aus der Liste der Personen und Organisationen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen einzufrieren sind, 
gestrichen werden. 

(3) Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 wird entsprechend dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 3. Februar 2021  

Für die Kommission, 
im Namen der Präsidentin, 

Generaldirektor 
Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen 

und Kapitalmarktunion     

(1) ABl. L 169 vom 8.7.2003, S. 6. 
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ANHANG 

In Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 wird folgender Eintrag gestrichen: 

„67. IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING, Adresse: Box 548, Baghdad, Iraq.“   
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 der Kommission vom 30. Januar 2020 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
Vorschriften für den Eingang von Sendungen von bestimmten Tieren, bestimmtem Zuchtmaterial 
und bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs in die Union und für deren anschließende 

Verbringung und Handhabung 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 174 vom 3. Juni 2020) 

Auf Seite 393, Artikel 2 Absatz 2 Nummer 48: 

Anstatt: „,Bünnschiff‘ ein im Aquakultursektor eingesetztes Schiff, das über einen Brunnen oder ein 
Wasserbecken für die Lagerung und den Transport von lebenden Fischen in Wasser verfügt;“ 

muss es heißen: „,Bünnschiff‘ ein im Aquakultursektor eingesetztes Schiff, das über ein Becken oder einen Behälter 
für die Lagerung und den Transport von lebenden Fischen in Wasser verfügt;“.   

Auf Seite 519, Anhang XXIX, Tabelle Reihe 2 Spalte 2: 

Anstatt: „Marmorkarpfen (Aristichthys nobilis), Goldfisch (Carassius auratus), Europäische Karausche (Carassius 
carassius), Graskarpfen (Ctenopharyngodon idellus), Karpfen und Japanischer Farbkarpfen (Cyprinus 
carpio), Silberkarpfen (Hypophthalmichthys molitrix), Wels (Silurus glanis), Schleie (Tinca tinca) und 
Aland (Leuciscus idus)“ 

muss es heißen: „Marmorkarpfen (Aristichthys nobilis), Goldfisch (Carassius auratus), Karausche (Carassius carassius), 
Graskarpfen (Ctenopharyngodon idellus), Karpfen und Koi (Cyprinus carpio), Silberkarpfen (Hypophthal
michthys molitrix), Wels (Silurus glanis), Schleie (Tinca tinca) und Aland (Leuciscus idus)“.     
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